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Ordnung zur Änderung der Fachprü-
fungsordnung der Universität Trier für
die Bachelorprüfung im Studiengang
Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs

IV der Universität Trier

vom 14. Juni 2013

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und §  86 Abs.
2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl.
S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. März 2011 (GVBl. S. 47) hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs IV der Universität
Trier auf seiner Sitzung am 2. November
2011 die folgende Ordnung zur Änderung der
Fachprüfungsordnung für die Bachelorprü-
fung im Studiengang Wirtschaftsinformatik
des Fachbereichs IV der Universität Trier be-
schlossen. Diese Ordnung hat der Präsident
am 31. Mai 2013 genehmigt. Sie wird hier-
mit bekannt gemacht.

Artikel 1
Die Fachprüfungsordnung für die Bachelor-
prüfung im Studiengang Wirtschaftsinforma-
tik des Fachbereichs IV der Universität Trier
wird wie folgt geändert:
1.  § 6b 
a) Es werden folgende neue Absätze 3 und 4
eingefügt:

„(3) Im Studienprojekt sind folgende Teil-
leistungen durch die Gruppe zu erbringen:
a) das praktische Projektergebnis (in der
Regel ein demonstrierbarer Softwarepro-
totyp), b) der Zwischenbericht, c) der Ab-
schlussbericht, d) die Präsentation der
Projektergebnisse und Zwischenergeb-
nisse. Hierbei ist der Beitrag des einzel-
nen Gruppenmitgliedes aufgrund
objektiver Kriterien (z.B. Protokollen oder
Seitenangaben zu Berichten) klar und
deutlich kenntlich zu machen. „
„(4) Das Studienprojekt ist nur bestanden,
wenn die/der Studierende das Projekt voll-
ständig bearbeitet, an allen verpflichten-
den Terminen anwesend ist und alle

Teilleistungen des Studienprojekts er-
bracht hat bzw. an der Erstellung aller
Teilleistungen der Gruppe in ausreichen-
dem Maße beteiligt war.“ 

b) Absatz 3 wird zu Absatz 5.
2.  In § 9 Absatz 4 wird die Zahl 120 durch
die Zahl 100 ersetzt.
3.  § 9 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Das Kolloquium ist universitätsöf-
fentlich und findet im Beisein mindestens
eines der Prüfenden der Bachelorarbeit
statt. Ist nur ein Prüfender anwesend, muss
eine sachkundige Beisitzerin oder ein
sachkundiger Beisitzer dem Kolloquium
beiwohnen. Die oder der Studierende hält
hierbei einen wissenschaftlichen Vortrag
von maximal 20 Minuten über das Thema
der Bachelorarbeit. Zusätzlich findet eine
wissenschaftliche Diskussion von min-
destens 10 Minuten und höchstens 30 Mi-
nuten statt.“

4.  § 9 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:
„(6) Für das Kolloquium wird keine Note
vergeben, stattdessen bewerten die anwe-
senden Prüfenden es mit „bestanden“ oder
„nicht bestanden“. Ein mit „nicht bestan-
den“ bewertetes Kolloquium kann inner-
halb von vier Wochen einmal wiederholt
werden. Wird auch das wiederholte Kol-
loquium mit „nicht bestanden“ bewertet,
so ist die Bachelorarbeit nicht bestanden.“

5.  In § 9 wird folgender Absatz 7 hinzuge-
fügt: 

„(7) Die Bachelorarbeit ist bestanden,
wenn die Note für die schriftliche Bache-
lorarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0)
lautet und das Kolloquium bestanden
wurde.“

6.  § 10 Absatz 1 wird gestrichen. Die bis-
herigen Absätze 2 und 3 werden zu Absät-
zen 1 und 2
7.  Der Anhang zu § 3 Abs. 3 wird wie folgt
ergänzt:
Im Abschnitt A.6 (Wahlpflichtmodule Wirt-
schaftsinformatik) wird die Tabelle durch fol-
gende Tabelle ersetzt:

Im Abschnitt A.7 (Wahlpflichtmodule Infor-
matik) wird die Tabelle durch folgende Ta-
belle ersetzt:

Artikel 2
Diese Ordnung zur Änderung der Fachprü-
fungsordnung für die Bachelorprüfung im
Studiengang Wirtschaftsinformatik des Fach-
bereichs IV der Universität Trier tritt am Tage
nach der Verkündung im Verkündungsblatt
des Universität Trier – Amtliche Bekanntma-
chungen in Kraft.

Trier, den 14. Juni 2013

Der Dekan 
des Fachbereichs IV der Universität Trier

Univ.- Prof. Dr. Ekkehard Sachs 

Module Leistungs-
punkte

Formund
SWS *)

Fach-
semester

E-Business I 6 2V + 2Ü 5
Business Intelligence 6 2V + 2Ü 5
E-Business II
(Mastermodul) ++

6 2V + 1Ü 6

Intelligente Systeme
(Mastermodul) ++

6 2V + 1Ü 6

Wirtschaftsinformatik in
der betrieblichen Praxis
(Mastermodul)

6 2V 5 oder 6

Spezielle Themen der
Wirtschaftsinformatik
(Mastermodul)

6 2V + 2Ü 5 oder 6

Seminar 4 2S 6

Module Leistungs-
punkte

Formund
SWS *)

Fach-
semester

Systemsoftware 6 2V+2Ü 5
Grundlagen der Theore-
tischen Informatik II

6 2V+2Ü 5

Ereignisgesteuerte Simu-
lation

6 2V+2Ü 5

Rechnernetze 6 2V+2Ü 6
IT Sicherheit I 6 2V+2Ü 6
Programmierung II 6 2V+ 2Ü 6
IT Sicherheit II 6 2V + 2Ü 6
Seminar 4 2S 6
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Ordnung zur Aufhebung der Studien- und
Prüfungsordnungen in den Studiengängen
Philosophie Lehramt an Gymnasien, 
Philosophie Magister Artium, 

Pädagogik Diplom,
Psychologie Diplom

sowie im Studienangebot
„Cusanus-Studium“

vom 19. Juni 2013

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
(HochSchG) in der Fassung vom 19. No-
vember 2010 (GVBI. S. 463), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011
(GVBI. S. 455), BS 223-41, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs I der Universität
Trier am 05. Juni 2013 die folgende Ordnung
zur Aufhebung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen in den Studiengängen Philoso-
phie Lehramt an Gymnasien, Philosophie
Magister Artium sowie Pädagogik Diplom
und Psychologie Diplom beschlossen. Diese
Aufhebungsordnung hat der Präsident der
Universität Trier am 17. Juni 2013 geneh-
migt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Philosophie werden folgende
Ordnungen aufgehoben:

Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Philosophie im Studiengang Lehramt
an Gymnasien (mit dem Ziel der 1. Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien)
an der Universität Trier vom 06. Juni
2002,
Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Philosophie als 1. Hauptfach, 2.
Hauptfach und Nebenfach im Magister-
studiengang an der Universität Trier vom
06. Juni 2002,
Ordnung der Zwischenprüfung im Fach
Philosophie für Studenten der Philosophie
an der Universität Trier im Studiengang
Lehramt an Gymnasien sowie im Magis-
terstudiengang im Haupt- und Nebenfach
vom 20. August 1987, zuletzt geändert am
20. November 2007,
Ordnung für die Akademische Abschluss-
prüfung (Magisterprüfung) im Fachbe-
reich I der Universität Trier mit
Philosophie als erstem Hauptfach und
einem Anhang für die Prüfung in Philoso-
phie als zweites Hauptfach oder Neben-
fach vom 23. Juli 1997, zuletzt geändert
am 19. Januar 2004

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 2
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Pädagogik werden folgende
Ordnungen aufgehoben:

Studienordnung für den Diplomstudien-
gang Erziehungswissenschaft am Fachbe-
reich I der Universität Trier vom 04. Juni
1997, 
Ordnung für die Diplomprüfung im Studi-
engang Erziehungswissenschaft an der
Universität Trier vom 15. Dezember 1995,
zuletzt geändert am 10. Oktober 2001

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 3
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Psychologie werden folgende
Ordnungen aufgehoben:

Studienordnung für den Diplomstudien-
gang Psychologie an der Universität Trier
vom 28. Juni 2001, zuletzt geändert am
05. Juni 2003,
Prüfungsordnung für den Diplomstudien-
gang Psychologie an der Universität Trier

vom 05. Oktober 2000, zuletzt geändert
am 27. Oktober 2003

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 4
§ 1 Aufhebung
Die Studienordnung für das Zusatzstudium
„Cusanus-Studium“ mit dem Ziel des Er-
werbs eines Zusatzzertifikates an der Univer-
sität Trier vom 22. September 1997 wird
aufgehoben.

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der in § 1 genannten Ordnung
studieren, können bis einschließlich Som-
mersemester 2016 (nach den in § 1 dieser
Ordnung genannten Studien- und Prüfungs-
ordnungen) studieren und Prüfungen ablegen.
In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese
Frist angemessen verlängert werden. Über die
Verlängerung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Eine Verlängerung über
das Sommersemester 2018 hinaus ist nicht
möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 5
In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier – Amtliche Bekanntmachungen
– in Kraft.

Trier, den 19. Juni 2013

Der Dekan
des Fachbereichs I der Universität Trier

Universitätsprofessor Dr. Conny H. Antoni
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Satzung
zur Festsetzung der Zulassungszahlen

der Universität Trier 
für das Wintersemester 2013/14 und 

Sommersemester 2014

vom 28. Juni 2013

Auf Grund des § 3 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 4
sowie § 5 Abs. 1 des Landesgesetzes zu dem
Staatsvertrag über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 348),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455), BS
I 145, sowie § 76 Abs. 2 Nr. 11 des Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2011 (GVBl. S. 455), BS 223-41, hat der
Senat der Universität Trier am 02.05.2013 die
folgende Satzung zur Festsetzung der Zulas-
sungszahlen der Universität Trier beschlos-
sen. Diese Satzung hat das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur mit Schreiben vom 19.06.2013, Az.:
974-52 355/40 (2) genehmigt.

§ 1 Zulassungszahlen für das erste 
Fachsemester

(1) Für die Zulassung von Studienanfänge-

rinnen und Studienanfängern zum Winterse-
mester 2013/2014 und zum Sommersemester
2014 gelten die in der Anlage 1 ausgewiese-
nen Zulassungszahlen.
(2) Die für das Sommersemester 2014 fest-
gesetzte Zulassungszahl erhöht sich um die
Zahl der im Wintersemester 2013/2014 nicht
in Anspruch genommenen Studienplätze.
Mehrzulassungen im Wintersemester
2013/2014 werden auf die für das Sommer-
semester 2014 festgesetzte Zulassungszahl
angerechnet, soweit Einschreibungen erfolgt
sind. Dies gilt nicht für die Studiengänge, für
die in der Anlage 1.1 die Zulassungszahl „0“
festgesetzt ist. In diesen Studiengängen wer-
den zum Sommersemester 2014 keine Studi-
enanfängerinnen und Studienanfänger zuge-
lassen.
(3) Für Master-, weiterbildende und postgra-
duale Studiengänge, für die Zulassungsbe-
schränkungen erforderlich sind, gelten Absatz
1 und 2 entsprechend.

§ 2 Zulassungszahlen für höhere 
Fachsemester

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber,
die zum Wintersemester 2013/2014 gemäß
Anlage 2 in ein höheres Fachsemester aufzu-
nehmen sind, wird auf den Unterschied der
Zahl, die in der Anlage 2 ausgewiesen ist, und
der Zahl der Studierenden, die sich bis zum
15. September 2013 für das Wintersemester

2013/2014 zur Fortsetzung ihres Studiums in
dem entsprechenden höheren Fachsemester
zurückgemeldet haben, festgesetzt.
Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber,
die zum Sommersemester 2014 gemäß An-
lage 3 in ein höheres Fachsemester aufzu-
nehmen sind, wird auf den Unterschied der
Zahl, die in der Anlage 3 ausgewiesen ist, und
der Zahl der Studierenden, die sich bis zum
17. März 2014 für das Sommersemester 2014
zur Fortsetzung ihres Studiums in dem ent-
sprechenden höheren Fachsemester zurück-
gemeldet haben, festgesetzt. 

§ 3 Curricularnormwerte
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge, die
nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbe-
zogen sind, gelten die in Anlage 4 festgesetz-
ten Curricularnormwerte.

§ 4 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier in Kraft.

Trier, den 28. Juni 2013

Der Präsident der Universität Trier
Professor Dr. Michael Jäckel



Nr. 24 / Seite 7 VERKÜNDUNGSBLATT DER UNIVERSITÄT TRIER Freitag, 12. Juli 2013

Zulassungszahlen für das 1. Fachsemester Anlage 1
im Studienjahr 2013/14 (zu § 1)

Studiengang Abschluss Jahreszulassungs-
zahl*

Winter-
semester 2013/2014

Sommer-
semester 2014

Erziehungswissenschaft  – Kernfach Bachelor 180 180 0
Erziehungswissenschaft  – Nebenfach Bachelor 17 17 0
Erziehungswissenschaft – Kernfach Master 77 77 **
Erziehungswissenschaft – Nebenfach Master 15 15 **
Psychologie – Kernfach Bachelor 172 172 0
Psychologie – Kernfach Master 150 100 50
Englisch – Lehramt Bachelor of Education 230 230 0
Deutsch – Lehramt Bachelor of Education 305 305 0
Sozialkunde – Lehramt Bachelor of Education 60 60 0
Demokratische Politik und Kommunikation
(DPK) – Kernfach Master 25 25 **

Medien-Kommunikation-Gesellschaft –
Kernfach Bachelor 21 21 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft –
Hauptfach Bachelor 21 21 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft –
Nebenfach Bachelor 7 7 0

Medienwissenschaft – Hauptfach Master 8 8 **
Medienwissenschaft – Nebenfach Master 8 8 **
Medienwissenschaft – Kernfach Master 2 2 **
Betriebswirtschaftslehre Bachelor 315 315 0
Betriebswirtschaftslehre Master 119 119 0
Angewandte Geographie – Kernfach Bachelor 85 85 0
Angewandte Geographie – Nebenfach Bachelor 35 35 0
Geographie – Lehramt Bachelor of Education 59 59 0
Biologie – Lehramt Bachelor of Education 42 42 0
Umweltbiowissenschaften – Kernfach Bachelor 46 46 0

* Jahreskapazität

** Die Zulassungszahl für das Sommersemester 2014 entspricht der Zahl der im Wintersemester 2013/14 nicht in Anspruch genommenen
Studienplätze.
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Zulassungszahlen für höhere Fachsemester Anlage 2
im Wintersemester 2013/14 (zu § 2)

Studiengang

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Psychologie, Bachelor, Kernfach 0 161 0 159 0 231 0 161 0

Psychologie, Master, Kernfach 40 100 70 68 0 0 0 0 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Hauptfach 0 50 0 48 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Nebenfach 0 30 0   36 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Kernfach 0 0 0

Medienwissenschaft, Master, Hauptfach 0 26 0

Medienwissenschaft, Master, Nebenfach 0 6 0

Medienwissenschaft, Master, Kernfach 0 0 0

Fachsemester

Zulassungszahlen für höhere Fachsemester Anlage 3
im Sommersemester 2014 (zu § 2)

Studiengang

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Psychologie, Bachelor, Kernfach 172 0 161 0 159 0 231 0 161

Psychologie, Master, Kernfach 100 40 100 70 68 0 0 0 0

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Hauptfach 21 0 50 0 48

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Nebenfach 21 0 30 0 36

Medien-Kommunikation-Gesellschaft, Bachelor, Kernfach 7 0 0 0 0

Medienwissenschaft, Master, Hauptfach 8 0 26

Medienwissenschaft, Master, Nebenfach 8 0 6

Medienwissenschaft, Master, Kernfach 2 0 0

Fachsemester
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Anlage 4

Festlegung der Curricularnormwerte für die zulassungsbeschränkten Bachelor- und Masterstudiengänge 
an der Universität Trier für das Studienjahr 2013/2014

Studiengang Abschlussart CW in SWS
Erziehungswissenschaft  – Kernfach Bachelor 1,3170
Erziehungswissenschaft – Nebenfach Bachelor 0,3803
Erziehungswissenschaft – Kernfach Master 1,6999
Erziehungswissenschaft – Nebenfach Master 0,5333
Psychologie – Kernfach Bachelor 2,2742
Psychologie – Kernfach Master 2,3568
Englisch – Lehramt Bachelor of Education 1,1533
Deutsch – Lehramt Bachelor of Education 0,9671
Sozialkunde – Lehramt Bachelor of Education 0,6134
Demokratische Politik und Kommunikation – Kernf. Master 1,4337
Medien-Kommunikation-Gesellschaft –Kernfach Bachelor 2,8501
Medien-Kommunikation-Gesellschaft - Hauptfach Bachelor 2,0168
Medien-Kommunikation-Gesellschaft - Nebenfach Bachelor 0,6467
Medienwissenschaft – Kernfach Master 2,0242
Medienwissenschaft – Hauptfach Master 1,5081
Medienwissenschaft – Nebenfach Master 0,7454
Betriebswirtschaftslehre Bachelor 1,5762
Betriebswirtschaftslehre Master 1,2115
Angewandte Geographie (I u. II) – Kernfach Bachelor 2,4709
Angewandte Geographie – Nebenfach Bachelor 0,5808
Geographie – Lehramt Bachelor of Education 0,9132
Biologie – Lehramt Bachelor of Education 1,8097
Umweltbiowissenschaften – Kernfach Bachelor 4,8527
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Ordnung zur Aufhebung der
Studien- und Prüfungsordnungen des
Fachbereichs II in den Studiengängen 

Anglistik Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), Englisch Lehramt Staatsexa-
men (Gymnasium / Realschule), 
Germanistik Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), Deutsch Lehramt Staatsexa-
men (Gymnasium / Realschule), Deutsch
als Fremdsprache Magister Artium (Ne-
benfach), 
Gegenwartsbezogene Japanologie Magis-
ter Artium (Haupt- und Nebenfach), 
Lateinische Philologie Magister Artium
(Nebenfach), Latein Lehramt Staatsexa-
men (Gymnasium),
Griechische Philologie Magister Artium
(Nebenfach), Griechisch Lehramt Staats-
examen (Gymnasium), 
Linguistische Datenverarbeitung Magister
Artium (Haupt- und Nebenfach), 
Medienwissenschaft Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), 
Phonetik Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), 
Romanische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Französische Phi-
lologie Magister Artium (Haupt- und Ne-
benfach), Italienische Philologie Magister
Artium (Haupt- und Nebenfach), Portu-
giesische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Spanische Philo-
logie Magister Artium (Haupt- und Ne-
benfach), Französisch Lehramt Staatsexa-
men (Gymnasium, Realschule), Italienisch
Lehramt Staatsexamen (Gymnasium),
Spanisch Lehramt Staatsexamen (Gymna-
sium),
Sinologie Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), 
Slavische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Russische Philo-
logie Magister Artium (Haupt- und Ne-
benfach), Westslavische Philologie Magis-
ter Artium (Haupt- und Nebenfach), Süds-
lavische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Russisch Lehr-
amt Staatsexamen (Gymnasium)
sowie im Studienangebot
Studienbegleitende Fremdsprachenausbil-
dung für Studierende aller Fachbereiche
der Universität Trier und der Theologi-
schen Fakultät Trier (SFA) am Fachbereich
II Sprach- und Lite ra tur wissenschaften
der Universität Trier,

Zusatzstudium „Medienkommunikation“,
Zusatzstudium „Fremdsprachliche Er-
wachsenenbildung“,
Zusatzstudium Kanadische Studien,
Zertifikat interdisziplinäre Geschlechter-
studien / gender studies,
Zertifikat „Ostasiatische Studien

vom 2. Juli 2013

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
(HochSchG) in der Fassung vom 19. No-
vember 2010 (GVBI. S. 463), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011
(GVBI. S. 455), BS 223-41, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs II der Universität
Trier am 5. Juni 2013 die folgende Ordnung
zur Aufhebung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen in den Studiengängen Anglistik
Magister Artium (Haupt- und Nebenfach),
Englisch Lehramt Staatsexamen (Gymna-
sium / Realschule), Germanistik Magister
Artium (Haupt- und Nebenfach), Deutsch
Lehramt Staatsexamen (Gymnasium / Real-
schule), Deutsch als FremdspracheMagis-
ter Artium (Nebenfach), Gegenwartsbezo-
gene Japanologie Magister Artium (Haupt-
und Nebenfach), Lateinische PhilologieMa-
gister Artium (Nebenfach), Latein Lehramt
Staatsexamen (Gymnasium), Griechische
Philologie Magister Artium (Nebenfach),
Griechisch Lehramt Staatsexamen (Gymna-
sium), Linguistische Datenverarbeitung
Magister Artium (Haupt- und Nebenfach),
Medienwissenschaft Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), PhonetikMagister
Artium (Haupt- und Nebenfach), Romani-
sche Philologie Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), Französische Philologie Ma-
gister Artium  (Haupt- und Nebenfach), Ita-
lienische PhilologieMagister Artium (Haupt-
und Nebenfach), Portugiesische Philologie
Magister Artium (Haupt- und Nebenfach),
Spanische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Französisch Lehr-
amt Staatsexamen (Gymnasium, Realschule),
Italienisch Lehramt Staatsexamen (Gymna-
sium), Spanisch Lehramt Staatsexamen
(Gymnasium), Sinologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Slavische Philolo-
gieMagister Artium (Haupt- und Nebenfach),
Russische Philologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Westslavische Phi-
lologieMagister Artium (Haupt- und Neben-
fach), Südslavische PhilologieMagister Ar-
tium (Haupt- und Nebenfach),Russisch Lehr-
amt Staatsexamen (Gymnasium) beschlossen.
Diese Auf hebungs ordnung hat der Präsident

der Universität Trier am 24. Juni 2013 ge-
nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1
§ 1 Aufhebung
Die Ordnung für die Magisterprüfung am
Fachbereich II Sprach- und Literaturwissen-
schaften der Universität Trier vom 4. No-
vember 1997, zuletzt geändert durch
Ordnung vom 26. April 2006, wird aufgeho-
ben.

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der in § 1 genannten Ordnung
studieren, können bis einschließlich Som-
mersemester 2016 (nach den in § 1 dieser
Ordnung genannten Studien- und Prüfungs-
ordnungen) studieren und Prüfungen ablegen.
In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese
Frist angemessen verlängert werden. Über die
Verlängerung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Eine Verlängerung über
das Sommersemester 2018 hinaus ist nicht
möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 2
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Anglistikwerden folgende Ord-
nungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Englisch im Studiengang Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
22. November 2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Englisch im Studiengang Lehramt an
Realschulen an der Universität Trier vom
18. Juli 1984

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Englisch als weiteres Fach im Studi-
engang Lehramt an Realschulen an der
Universität Trier vom 18. Juli 1984

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Anglistik als Hauptfach im Magister-
studiengang des Fachbereichs II an der
Universität Trier vom 16. Oktober 1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Anglistik als Nebenfach im Magis-
terstudiengang des Fachbereichs II an der
Universität Trier vom 16. Dezember 1992
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• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Anglistik be ziehungs-
weise Englisch in den Studiengängen
Magister, Lehramt an Gymnasien und
Lehramt an Realschulen an der Universi-
tät Trier vom 19. August 1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1)Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2)Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 3
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Germanistik werden folgende
Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Deutsch im Studiengang Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
22. November 2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Deutsch im Studiengang Lehramt an
Realschulen an der Universität Trier vom
12. Juli 1984

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Deutsch als weiteres Fach im Studi-
engang Lehramt an Gymnasien an der
Universität Trier vom 22. November 2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Deutsch als weiteres Fach im Studi-
engang Lehramt an Realschulen an der
Universität Trier vom 12. Juli 1984

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Germanistik als Hauptfach im Ma-
gisterstudiengang des Fachbereichs II an
der Universität Trier vom 26. September
1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Germanistik als Nebenfach im Ma-
gisterstudiengang des Fachbereichs II an
der Universität Trier vom 20. Dezember
1993

• Studienordnung des Fachbereichs II der

Universität Trier für das Studium des
Faches Deutsch als Fremdsprache als
Nebenfach im Magisterstudiengang vom
8. März 1999

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Germanistik für
Stu  dierende mit den Studienzielen Magis-
ter prüfung, Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien und Staatsexamen für das
Lehramt an Realschulen an der Universi-
tät Trier vom 19. August 1991

• Zwischenprüfungsordnung für das
Studium des Faches Deutsch als Fremd-
 sprache als Nebenfach im Magister stu-
dien gang an der Universität Trier vom
29. August 2003

§ 2 Übergangsvorschriften
(1)Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2)Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 4
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Japanologie werden folgende
Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Gegenwartsbezogene Japanologie im
Studiengang Magister an der Universität
Trier vom 19.05.1994

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Gegenwartsbezogene Ja-
panologie  als Haupt- und Nebenfach im
Magisterstudiengang an der Universität
Trier“ vom 19.08.1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen

ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 5
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Klassische Philologie werden
folgende Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Latein im Studiengang Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier  vom
22.211.2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Lateinische Philologie als Nebenfach
im Magisterstudiengang des Fachbereichs
II an der Universität Trier vom 22.11.2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Griechisch im Studiengang Lehramt
an Gymnasien an der Universität Trier
vom 22.11.2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Griechische Philologie als Neben-
fach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 22.11.2001

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium der Fächer Griechisch und / oder La-
tein beziehungsweise Griechische und/der
Lateinische Philologie mit den Studien-
zielen Magisterprüfung und Staatsexamen
für das Lehramt an Gymnasien an der
Universität Trier vom 19.08.1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1)Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2)Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.
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Artikel 6
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Linguistische Datenverarbei-
tung werden folgende Ordnungen aufgeho-
ben:
• Studienordnung des Fachbereichs II

Sprach und Literaturwissenschaften der
Universität Trier für das Studium des Fa-
ches Linguistische Datenverarbeitung
(LDV) im Magisterstudiengang und als
Nebenfach in Diplomstudiengängen vom
25.05.1994, zuletzt geändert am
19.07.2002

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Linguistische Datenver-
arbeitung im Magisterstudiengang an der
Universität Trier vom 02.07.1990, zuletzt
geändert am 04.11.1994

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 7
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Medienwissenschaft werden
folgende Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung des Fachbereichs II

Sprach und Literaturwissenschaften der
Universität Trier für das Studium des Fa-
ches Medienwissenschaft als Hauptfach
und als Nebenfach  im Magisterstudien-
gang vom 08.03.1999, zuletzt geändert am
30.09.2002

• Ordnung der Zwischenprüfung für das
Fach Medienwissenschaft im Magister-
studiengang an der Universität Trier vom
30.09.2002

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-

gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 8
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Phonetik werden folgende Ord-
nungen aufgehoben:
• Studienordnung des Fachbereichs II

Sprach und Literaturwissenschaften der
Universität Trier für das Studium des Fa-
ches Phonetik im Magisterstudiengang
vom 17.12.1991

• Zwischenprüfungsordnung des Fachbe-
reichs II Sprach und Literaturwissen-
schaften der Universität Trier für das
Studium des Faches Phonetik im Magis-
terstudiengang vom 19.08.1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 9
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Romanistik werden folgende
Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Romanische Philologie als Haupt-
fach im Magisterstudiengang des

Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Romanische Philologie
im Studiengang Magister (Fußnote 1:
[fehlt] an der Universität Trier vom
19.08.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Französische Philologie als Haupt-
fach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Französische Philologie (Sprachwis-
senschaft oder Literaturwissenschaft) als
Nebenfach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Französisch im Studiengang Lehramt
an Gymnasien an der Universität Trier
vom 19.07.2001

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Französisch im Studiengang Lehramt
an Realschulen an der Universität Trier
vom 12.07.1984

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Französisch als weiteres Fach im Stu-
diengang Lehramt an Realschulen an der
Universität Trier vom 12.07.1984

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Französische Philologie
in den Studiengängen Magister (Fußnote
1: Gilt auch für Studierende mit dem Ziel
der Promotion), Lehramt an Gymnasien
und Lehramt an Realschulen an der Uni-
versität Trier vom 19.08.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Italienische Philologie als Hauptfach
im Magisterstudiengang des Fachbereichs
II an der Universität Trier vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Italienische Philologie (Sprachwis-
senschaft oder Literaturwissenschaft) als
Nebenfach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Italienisch im Studiengang Lehramt
an Gymnasien an der Universität Trier
vom 19.07.2001

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Italienische Philologie in
den Studiengängen Magister (Fußnote 1:
Gilt auch für Studierende mit dem Ziel der
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Promotion) und Lehramt an Gymnasien
an der Universität Trier vom 19.08.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Portugiesische Philologie als Haupt-
fach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Portu giesische Philologie (Sprach-
wissenschaft oder Litera tur wissenschaft)
als Nebenfach im Magisterstudien gang
des Fachbereichs II an der Universität
Trier vom 26.09.1991

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Portugiesische Philolo-
gie in den Studiengängen Magister
(Fußnote 1: Gilt auch für Studierende mit
dem Ziel der Promotion) und Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
19.08.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Spanische Philologie als Hauptfach
im Magisterstudiengang des Fachbereichs
II an der Universität Trier vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Spanische Philologie (Sprachwissen-
schaft oder Literaturwissenschaft) als
Nebenfach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II an der Universität Trier
vom 26.09.1991

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Spanisch im Studiengang Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
19.07.2001

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Faches Spanische Philologie in
den Studiengängen Magister (Fußnote 1:
Gilt auch für Studierende mit dem Ziel der
Promotion) und Lehramt an Gymnasien
an der Universität Trier vom 19.08.1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.

(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 10
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Sinologie werden folgende Ord-
nungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Ältere Chinesische Philologie als Ne-
benfach im Magisterstudiengang des
Fachbereichs II: Sprach- und Literatur-
wissenschaften an der Universität Trier
vom 06.09.1994

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Gegenwartsbezogene Sinologie als
Haupt fach und als Nebenfach im Magis-
terstudiengang des Fachbereichs II:
Sprach- und Literatur wissenschaften an
der Universität Trier vom 06.09.1994

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium des Hauptfaches Gegenwartsbezo-
gene Sino logie und der Nebenfächer
Chinesische Literaturwissenschaft, Chine-
sische Sprach wissen schaft und Ältere
Chinesische Philologie im Magisterstu-
diengang an der Universität Trier vom
19.08.1991, zuletzt geändert am
04.11.1994

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 11
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Slavistik  werden folgende Ord-
nungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Studium des Fa-

ches Russisch im Studiengang Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
22.11.2001

• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-
dium der Fächer Slavische Philologie,
Russische Philologie beziehungsweise
Russisch, Westslavische Philologie, Süds-
lavische Philologie, für Studenten mit den
Studienzielen Magisterprüfung oder
Staatsexamen für das Lehramt an Gymna-
sien an der Universität Trier vom
19.08.1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 12
§ 1 Aufhebung
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
die Studienbegleitende Fremdsprachen aus bil-
dung für Studierende aller Fachbereiche der
Universität Trier und der Theologischen Fa-
kultät Trier (SFA) am Fachbereich II Sprach-
und Literaturwissenschaften der Uni versität
Trier vom 07.07.1994 wird aufgehoben.

Die Studienordnung für das Zusatzstudium
„Medienkommunikation“ mit dem Ziel des
Erwerbs eines Zusatzzertifikates an der Uni-
versität Trier vom 20.03.1985 wird aufgeho-
ben.

Die Studienordnung für das Zusatzstudium
„Fremd sprach liche Erwachsenenbildung“ mit
dem Ziel des Erwerbs eines Zusatzzertifikates
an der Universität Trier vom 17.04.1984, zu-
letzt geändert am 04.12.1987, wird aufgeho-
ben.

Die Studienordnung für das Zusatzstudium
Kanadische Studien vom 22.11.1985 wird
aufgehoben.

Die Ordnung für „interdisziplinäre Ge-
schlechterstudien / gender studies“ mit dem
Ziel des Erwerbs eines Zertifikats an der Uni-
versität Trier vom 10.04.2001 wird aufgeho-
ben.
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Die Teilstudien- und Prüfungsordnung für das
Studium und die Prüfung von Wahlpflicht fä-
chern bzw. Nebenfächern aus dem Fachbe-
reich II Sprach- und Literaturwissenschaften
in Diplomstudiengängen der Fachbereiche IV
und VI an der Universität Trier vom
04.11.1994 wird aufgehoben.

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich

Sommersemester 2016 nach den in § 1 ge-
nannten Studien- und Prüfungsordnungen
studieren und Prüfungen ablegen. In Fällen
besonderer Härte, insbesondere bei Krankheit
oder Schwangerschaft, kann diese Frist ange-
messen verlängert werden, über die Verlän-
gerung entscheidet der Prüfungsausschuss auf
Antrag. Eine Verlängerung über das Som-
mersemester 2018 hinaus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 13 In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier – Amtliche Bekanntmachungen
– in Kraft.

Trier, 2. Juli 2013

Der Dekan
des Fachbereichs II der Universität Trier

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Port
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Satzung der Universität Trier zur 
Festsetzung von Curricularnormwerten

für das Studienjahr 2013/2014

vom 8. Juli 2013

Auf Grund des § 3 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4
sowie des § 5 Abs. 1 des Landesgesetzes zu
dem Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzu-

lassung vom 27. Oktober 2009 (GVBl.
S. 348), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl.
S. 455), BS I 145, hat der Senat der Univer-
sität Trier am 13. Juni 2013 die folgende
 Satzung zur Festsetzung von Curricular-
normwerten beschlossen. Diese Satzung hat
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur mit Schreiben vom
8. Juli 2013 Az.: 974 – 52 355/40 (2) geneh-
migt.

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Satzung setzt die Curricularnormwerte
für die Berechnung der jährlichen Aufnah-
mekapazität für die zulassungsbeschränkte,
nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbe-
zogenen Bachelor- und Masterstudiengänge
fest.

§ 2 Curricularnormwerte
Folgende Curricularnormwerte (CNW) wer-
den festgesetzt:

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier in Kraft.

Trier, den 8. Juli 2013

Der Präsident der Universität Trier
Professor Dr. Michael Jäckel

Studiengang Abschlussart CNW in SWS
Erziehungswissenschaft - Kernfach Bachelor 1,3170
Erziehungswissenschaft - Nebenfach Bachelor 0,3803
Erziehungswissenschaft - Kernfach Master 1,6999
Erziehungswissenschaft - Nebenfach Master 0,5333
Psychologie - Kernfach Bachelor 2,2742
Psychologie - Kernfach Master 2,3568
Englisch - Lehramt Bachelor of Education 1,1533
Deutsch - Lehramt Bachelor of Education 0,9671
Sozialkunde - Lehramt Bachelor of Education 0,6134
Demokratische Politik und Kommunikation – Kern- fach Master 1,4337
Medien-Kommunikation-Gesellschaft - Kernfach Bachelor 2,8501
Medien-Kommunikation-Gesellschaft - Hauptfach Bachelor 2,0168
Medien-Kommunikation-Gesellschaft - Nebenfach Bachelor 0,6467
Medienwissenschaft - Kernfach Master 2,0242
Medienwissenschaft - Hauptfach Master 1,5081
Medienwissenschaft - Nebenfach Master 0,7454
Betriebswirtschaftslehre Bachelor 1,5762
Betriebswirtschaftslehre Master 1,2115
Angewandte Geographie (I u. II) - Kernfach Bachelor 2,4709
Angewandte Geographie - Nebenfach Bachelor 0,5808
Geographie - Lehramt Bachelor of Education 0,9132
Biologie - Lehramt Bachelor of Education 1,8097
Umweltbiowissenschaften - Kernfach Bachelor 4,8527



Ordnung zur Aufhebung der Studien- und
Prüfungsordnungen in den Studiengängen  

Ägyptologie Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), 
Geschichte Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), 
Geschichte Lehramt Staatsexamen Gym-
nasium, Geschichte, Lehramt Staatsexa-
men Realschule, 
Klassische Archäologie Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), 
Kunstgeschichte Magister Artium (Haupt-
und Nebenfach), 
Papyrologie Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), 
Politikwissenschaft Magister Artium
(Haupt- und Nebenfach), 
Sozialkunde Lehramt Staatsexamen Gym-
nasium, Sozialkunde, Lehramt Staatsexa-
men Realschule
sowie im Studienangebot
Antike Kultur und ihr Weiterleben, 
Stadtgeschichte

vom 10. Juli 2013

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
(HochSchG) in der Fassung vom 19. No-
vember 2010 (GVBI. S. 463), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011
(GVBI. S. 455), BS223-41,hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs III der Universität
Trier am 29. Mai 2013 die folgende Ordnung
zur Aufhebung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen in den Studiengängen Ägyptolo-
gieMagister Artium (Haupt- und Nebenfach),
Geschichte Magister Artium (Haupt- und
Nebenfach), Geschichte Lehramt Staatsexa-
men Gymnasium, Geschichte Lehramt
Staatsexamen Realschule, Klassische Ar-
chäologie Magister Artium (Haupt- und Ne-
benfach), KunstgeschichteMagister Artium
(Haupt- und Nebenfach), Papyrologie Ma-
gister Artium (Haupt- und Nebenfach), Poli-
tikwissenschaft Magister Artium (Haupt-
und Nebenfach), Sozialkunde Lehramt
Staatsexamen Gymnasium, Sozialkunde
Lehramt Staatsexamen Realschule beschlos-
sen. Diese Aufhebungsordnung hat der Präsi-
dent der Universität Trier am 25. Juni 2013
genehmigt. Sie wird hiermit bekannt ge-
macht.

Artikel 1
§ 1 Aufhebung
Die Ordnung der Akademischen Abschluss-

prüfung (Magisterprüfung) des Fachbereichs
III der Universität Trier vom 16. Januar 1995,
zuletzt geändert am 17. Oktober 2006, wird
aufgehoben.

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der in § 1 genannten Ordnung
studieren, können bis einschließlich Som-
mersemester 2016 (nach den in § 1 dieser
Ordnung genannten Studien- und Prüfungs-
ordnungen) studieren und Prüfungen ablegen.
In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese
Frist angemessen verlängert werden. Über die
Verlängerung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Eine Verlängerung über
das Sommersemester 2018 hinaus ist nicht
möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 2
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Ägyptologie wird folgende
Ordnung aufgehoben:
• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-

dium des Faches Ägyptologie als Haupt-
oder Neben fach an der Universität Trier
in den Studiengängen mit dem Abschluss
Magister Artium und Promotion vom 02.
Mai 1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(3) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der in § 1 genannten Ordnung
studieren, können bis einschließlich Som-
mersemester 2016 (nach den in § 1 dieser
Ordnung genannten Studien- und Prüfungs-
ordnungen) studieren und Prüfungen ablegen.
In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese
Frist angemessen verlängert werden. Über die
Verlängerung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Eine Verlängerung über
das Sommersemester 2018 hinaus ist nicht
möglich.
(4) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 3
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Geschichte werden folgende
Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Fach Geschichte,

Studiengang für das Lehramt an Real-

schulen an der Universität Trier vom 29.
August 1986

• Studienordnung für das Fach Geschichte
im Studiengang Lehramt an Gymnasien
an der Universität Trier vom 15. Mai 2001

• Ordnung der Zwischenprüfung im Fach
Geschichte an der Universität Trier für
Studenten der Geschichte mit dem Studi-
enziel „Lehramt an Gymnasien“ bzw.
„Lehramt an Realschulen“ vom 12. De-
zember 1984, zuletzt geändert am 18. Juni
1993

• Ordnung der Zwischenprüfung für das
Fach Geschichte im Studiengang Lehramt
an Gymnasien an der Universität Trier
vom 16. Juli 2002, zuletzt geändert am 06.
April 2005 

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 4
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Klassische Archäologie wer-
den folgende Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Fach Klassische

Archäologie an der Universität Trier vom
31. Oktober 1984

• Ordnung der Zwischenprüfung im Fach
Klassische Archäologie der Universität
Trier für Studierende mit den Abschluss-
zielen Magister Artium und Promotion
vom 13. Dezember 1984

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
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kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 5
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Kunstgeschichte werden fol-
gende Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Fach Kunstge-

schichte als Hauptfach und als Nebenfach
im Magister- und im Promotionsstudien-
gang an der Universität Trier vom 20. De-
zember 2001

• Ordnung der Zwischenprüfung im Fach
Kunstgeschichte an der Universität Trier
für Studierende mit den Abschlusszielen
Magister Artium und Promotion vom 20.
Dezember 2001

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 6
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Papyrologie wird folgende
Ordnung aufgehoben:
• Zwischenprüfungsordnung für das Stu-

dium des Faches Papyrologie als Haupt-
oder Nebenfach an der Universität Trier in
den Studiengängen mit dem Abschluss
Magister Artium und Promotion vom 30.
April 1991

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach der in § 1 genannten Ordnung
studieren, können bis einschließlich Som-
mersemester 2016 (nach den in § 1 dieser
Ordnung genannten Studien- und Prüfungs-
ordnungen) studieren und Prüfungen ablegen.
In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese
Frist angemessen verlängert werden. Über die
Verlängerung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Eine Verlängerung über
das Sommersemester 2018 hinaus ist nicht
möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 7
§ 1 Aufhebung
Für das Fach Politikwissenschaft werden
folgende Ordnungen aufgehoben:
• Studienordnung für das Fach Politikwis-

senschaft als Hauptfach und als Neben-
fach im Magisterstudiengang an der
Universität Trier vom 03. August 1999,
zuletzt geändert am 13. Dezember 2000

• Ordnung der Zwischenprüfung für das
Fach Sozialkunde im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien an der Universität Trier
vom 14. Dezember 2000, zuletzt geändert
am 20. April 2006

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Sozialkunde in den Studiengängen
Lehramt an Realschulen und Lehramt an
Gymnasien an der Universität Trier vom
03. Juni 1985

• Studienordnung für das Studium des Fa-
ches Sozialkunde im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien an der Universität Trier
vom 30. Juni 2000

• Ordnung der Zwischenprüfung für das
Fach Politikwissenschaft im Magisterstu-
diengang und im Promotionsstudiengang
an der Universität Trier vom 11. Januar
2001, zuletzt geändert am 20. April 2006

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-

ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 8
§ 1 Aufhebung
Die Ordnung zum Erwerb eines Zusatzzerti-
fikates im Fach Geschichte (Stadtgeschichte)
vom 29. August 1986 wird aufgehoben.
Die Studienordnung für das fachübergrei-
fende Studium „Antike Kultur und ihr Wei-
terleben“ mit dem Ziel des Erwerbs eines
Zusatzzertifikates an der Universität Trier
vom 15. November 1999 wird aufgehoben.

§ 2 Übergangsvorschriften
(1) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser
Ordnung nach den in § 1 genannten Ordnun-
gen studieren, können bis einschließlich
Sommersemester 2016 (nach den in § 1 die-
ser Ordnung genannten Studien- und Prü-
fungsordnungen) studieren und Prüfungen
ablegen. In Fällen besonderer Härte, insbe-
sondere bei Krankheit oder Schwangerschaft,
kann diese Frist angemessen verlängert wer-
den. Über die Verlängerung entscheidet der
Prüfungsausschuss auf Antrag. Eine Verlän-
gerung über das Sommersemester 2018 hi-
naus ist nicht möglich.
(2) Eine Einschreibung in das erste sowie in
höhere Fachsemester ist ab dem Winterse-
mester 2013/14 nicht mehr möglich.

Artikel 9: In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier – Amtliche Bekanntmachungen
– in Kraft.

Trier, den 10. Juli 2013

Der Dekan 
des Fachbereichs III der Universität Trier

Prof. Dr. Uwe Jun
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